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Stellungnahme des Bundesrates 

Der Bundesrat hat in seiner 1048. Sitzung am 18. Oktober 2024 beschlossen, zu dem Gesetzentwurf gemäß Artikel 
76 Absatz 2 des Grundgesetzes wie folgt Stellung zu nehmen: 

1. Zu Artikel 1 Nummer 1 Buchstabe a (§ 1 Absatz 1 Satz 1 Nummer 5 UmwRG)

In Artikel 1 Nummer 1 Buchstabe a sind in § 1 Absatz 1 Satz 1 Nummer 5 nach den Wörtern „zu überprüfen 

sind,“ die Wörter „oder für die geltend gemacht wird, dass eine solche Verträglichkeitsprüfung zu Unrecht 

unterlassen worden sei,“ einzufügen.

Begründung: 
Die Anwendung des § 1 Absatz 1 Satz 1 Nummer 5 UmwRG-E dürfte – wie etwa auch die des bis-
herigen § 1 Absatz 1 Satz 1 Nummer 4 UmwRG – in der gerichtlichen Praxis erhebliche Probleme 
bereiten, weil die Anwendbarkeit des Umwelt-Rechtsbehelfsgesetzes – und damit ggf. auch die Zu-
lässigkeit der Klage – letztlich von der Begründetheit abhängt. Wendet sich etwa eine Naturalpartei 
gegen einen Verwaltungsakt, der nur nach der Nummer 5 in den Anwendungsbereich des Umwelt-
Rechtsbehelfsgesetzes fällt, mit der Begründung, bei seinem Erlass sei zu Unrecht eine FFH-Ver-
träglichkeitsprüfung unterlassen worden, so müsste schon bei Eingang der Klage für die Anwendung 
des § 6 UmwRG geklärt werden, ob diese Annahme zutrifft. Dies erscheint nicht sachgerecht. Für 
die Anwendbarkeit der Vorschrift sollte es daher genügen, dass der Kläger eine zu Unrecht unter-
lassene Verträglichkeitsprüfung geltend macht. Eine vergleichbare Problematik stellt sich im Übri-
gen bei § 1 Absatz 1 Satz 1 Nummer 4 UmwRG-E hinsichtlich des „angemessenen Sicherheitsab-
standes“. 
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2. Zu Artikel 1 Nummer 1 Buchstabe a (§ 1 Absatz 1a Satz 1 einleitender Satzteil UmwRG)

In Artikel 1 Nummer 1 Buchstabe a sind in § 1 Absatz 1a Satz 1 im einleitenden Satzteil vor Nummer 1 nach 

den Wörtern „auf Rechtsbehelfe“ die Wörter „von nach § 3 anerkannten Vereinigungen“ einzufügen.

Begründung: 
Es handelt sich um eine Klarstellung. Mit dieser soll der persönliche Anwendungsbereich für Klagen 
gemäß § 1 Absatz 1a UmwRG im Anwendungsbereich des Artikel 9 Absatz 3 der Aarhus-Konven-
tion gegen Entscheidungen klarer verdeutlicht werden. Die Wortlaute von § 1 Absatz 1a und § 4 
Absatz 3 UmwRG lassen nicht eindeutig erkennen, dass sich der persönliche Anwendungsbereich 
des § 1 Absatz 1a UmwRG nur auf gemäß § 3 anerkannte Vereinigungen bezieht. Mit der Klarstel-
lung soll der Anschein vermieden werden, es sei eine Individual- bzw. Popularklage zulässig. 

3. Zu Artikel 1 Nummer 1 Buchstabe a (§ 1 Absatz 1a UmwRG)

Der Bundesrat bittet, im weiteren Gesetzgebungsverfahren zu prüfen, ob der in § 1 Absatz 1a UmwRG-E 

vorgesehene Behördenbegriff auf die Behördenbegriffe der Verwaltungsverfahrensgesetze der Länder aus-

zuweiten ist. Soll mit der Regelung lediglich ein für das Umwelt-Rechtsbehelfsgesetz geltender Behörden-

begriff definiert werden, bittet der Bundesrat, im weiteren Gesetzgebungsverfahren zu prüfen, wie dies im 

Umwelt-Rechtsbehelfsgesetz klarer formuliert werden kann.

Begründung: 
Der Gesetzentwurf sieht vor, dass in § 1 UmwRG ein neuer Absatz 1a aufgenommen werden soll. 
Dazu heißt es in der Einzelbegründung zu § 1 Absatz 1a UmwRG-E u. a.: „Mit der Aufnahme des 
Behördenbegriffs und der Bezugnahme auf das VwVfG in § 1 Absatz 1a wird klargestellt, dass nur 
Rechtsbehelfe gegen Entscheidungen von Stellen, die Aufgaben der öffentlichen Verwaltung wahr-
nehmen, in den Anwendungsbereich des UmwRG fallen – nicht solche Privater.“ 
§ 1 Absatz 4 VwVfG enthält eine Legaldefinition des Begriffs Behörde für den Anwendungsbereich 
des VwVfG. Das VwVfG gilt für die Behörden der Länder, der Gemeinden und Gemeindeverbände 
sowie der sonstigen der Aufsicht eines Landes unterstehenden juristischen Personen des öffentlichen 
Rechts grundsätzlich nur, wenn sie Bundesrecht ausführen und dann auch nur, soweit die öffentlich-
rechtliche Verwaltungstätigkeit der Behörden landesrechtlich nicht durch ein Verwaltungsverfah-
rensgesetz geregelt ist, vgl. § 1 Absatz 1 Nummer 2, Absatz 2 und 3 VwVfG. Alle Länder haben 
von der Möglichkeit eines Landesverwaltungsverfahrensgesetzes Gebrauch gemacht, sei es, dass sie 
Vollgesetze erlassen haben, sei es, dass sie auf das VwVfG des Bundes teilweise oder insgesamt 
verweisen. Soweit § 1 Absatz 1a UmwRG-E auch Entscheidungen umfassen soll, die nicht durch 
Bundesbehörden getroffen werden, wäre der – wenn auch mit § 1 Absatz 4 VwVfG grundsätzlich 
identische – Behördenbegriff der Verwaltungsverfahrensgesetze der Länder maßgeblich. Der Be-
hördenbegriff in § 1 Absatz 1a UmwRG-E wäre deshalb nicht auf § 1 Absatz 4 VwVfG zu beschrän-
ken, sondern auf die Behördenbegriffe der Verwaltungsverfahrensgesetze der Länder auszuweiten.
Die Einzelbegründung zu § 1 Absatz 1a UmwRG-E deutet allerdings darauf hin, dass mit der Rege-
lung in § 1 Absatz 1a UmwRG-E nur ein für das  
UmwRG geltender Behördenbegriff definiert werden soll. Sofern dies tatsächlich gewollt ist, sollte 
der Wortlaut des § 1 Absatz 1a UmwRG-E überarbeitet werden.  
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4. Zu Artikel 1 Nummer 1 Buchstabe a (§ 1 Absatz 1a UmwRG)

a) Der Bundesrat nimmt zur Kenntnis, dass der Gesetzgeber beabsichtigt, mit dem Gesetzentwurf zur Än-

derung des Umwelt-Rechtsbehelfsgesetzes und weiterer umweltrechtlicher Vorschriften der Umset-

zung der Aarhuskonvention (AK) aus dem Jahr 1998 und der dazu ergangenen nationalen und europä-

ischen Rechtsprechung nachzukommen.

b) Der Bundesrat weist darauf hin, dass mit Artikel 1 Nummer 1 Buchstabe a in § 1 Absatz 1a des Umwelt-

Rechtsbehelfsgesetzes eine Erweiterung der Klagegegenstände vorgesehen ist. So sollen u. a.

aa) sämtliche Pläne und Programme, die auf europa-, bundes- oder landesrechtlicher Grundlage mit 

Umweltbezug angenommen werden, 

bb) sämtliche Verwaltungsakte, auch solche ohne Öffentlichkeitsbeteiligung, und öffentlich-rechtli-

chen Verträge über die Zulassung von Vorhaben, die unter Anwendung umweltbezogener Rechts-

vorschriften des europäischen Rechts, des Bundes- oder des Landesrechts zugelassen werden,  

cc) Überwachungs- und Aufsichtsmaßnahmen zur Umsetzung verschiedener europäischer Verord-

nungen und Richtlinien mit Umweltbezug

Klagegegenstände werden (siehe Artikel 1 Nummer 1 Buchstabe a zu § 1 Absatz 1a Satz 1 Nummer 2 

Buchstabe b, § 1 Absatz 1a Satz 1 Nummern 3 und 5d bis 6 des Umwelt-Rechtsbehelfsgesetzes). 

c) Der Bundesrat stellt fest, dass eine hinreichende Abschätzung des mit der Erweiterung der Klagegegen-

stände insgesamt für die Behörden der Länder verbundenen Aufwandes nicht erfolgt ist. Auch wenn 

nach nationaler Rechtsprechung Artikel 9 Absatz 2 und 3 der Aarhus-Konvention auch ohne eine nati-

onale Umsetzung anzuwenden ist, ist damit eine solche Abschätzung nicht verbunden. Zudem ist eine 

Berücksichtigung der hohen Anzahl zusätzlicher Verwaltungsverfahren, die mit der Umsetzung der 

Energiewende einhergehen und die stets einen Umweltbezug haben, nicht erfolgt.

d) Der Bundesrat weist darauf hin, dass sich die Erweiterung der Klagegegenstände dadurch umso gravie-

render auswirkt, als mit den parallel verfolgten Gesetzgebungen zur Beschleunigung von Zulassungs-

verfahren für Vorhaben zur Nutzung erneuerbarer Energien Rechtsunsicherheiten entstehen. Diese Ver-

fahren erfolgen (häufig) ohne vertiefte umweltrechtliche Prüfung. Dadurch werden Rechtsunsicherhei-

ten erzeugt, die absehbar zu einem Anstieg der Klageverfahren führen werden. Hinzu kommen dann 

möglicherweise noch Folgerechtsstreite über Schadensersatzforderungen der Vorhabenträger bei einem 

Erfolg der Verbandsklagen.

e) Der Bundesrat bittet die Bundesregierung, bis zum 31. Dezember 2026 eine hinreichende Evaluierung 

des mit der Erweiterung der Klagegegenstände verbundenen Aufwandes vorzunehmen.
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Begründung: 
Laut BR-Drucksache 430/24 Seite 2 Punkt D und E entstehen für öffentlichen Haushalte der Länder 
und Kommunen keine Mehrbelastungen. Das ist nicht zutreffend. Eine gesetzliche Erhöhung der 
Zahl der Klagegegenstände durch nationales Recht um weitere Pläne und Programme, weitere Zu-
lassungsverfahren sowie um Aufsichts- und Überwachungsmaßnahmen führt zu mehr Klageverfah-
ren bei Ländern und Kommunen. Mehr Klageverfahren führen zu finanziellem und personellem 
Mehraufwand bei Ländern und Kommunen. Zusätzlich erhöht sich die Anzahl von Verwaltungsver-
fahren mit Umweltbezug schon jetzt wegen der erhöhten Antragstellung zu Vorhaben zur Nutzung 
regenerativer Energien. Damit ist ebenfalls ein Anstieg von Rechtsbehelfsverfahren verbunden. Die 
Bundesregierung wird daher gebeten, den Mehraufwand für Länder und Kommunen bis 31. Dezem-
ber 2026 zu evaluieren. 

5. Zu Artikel 1 Nummer 3 Buchstabe b (§ 3 Absatz 2 Satz 1 UmwRG), 

Buchstabe c – neu –  (§ 3 Absatz 3 UmwRG), 

Buchstabe d – neu –  (§ 3 Absatz 4 – neu – UmwRG) 

Artikel 1 Nummer 3 ist wie folgt zu ändern: 

a) Buchstabe b ist wie folgt zu fassen:

‚b) Absatz 2 wird wie folgt geändert:

aa) In Satz 1 werden die Wörter „eines Landes“ durch die Wörter „von drei Ländern“ ersetzt und 

nach dem Wort „Anerkennung“ wird das Wort „ausschließlich“ eingefügt. 

bb) Satz 2 wird wie folgt gefasst: 

„Die Anerkennung einer Vereinigung < … weiter wie Vorlage in Artikel 1 Nummer 3 Buch-

stabe b … >“ ‘ 

b) Folgende Buchstaben c und d sind anzufügen:

‚c) In Absatz 3 wird nach dem Wort „Anerkennung“ das Wort „ausschließlich“ eingefügt.

d) Folgender Absatz 4 wird angefügt:

„(4) Für eine Vereinigung mit einem Tätigkeitsbereich, der in zwei oder drei Ländern liegt, 

wird die Anerkennung nach Wahl der Vereinigung entweder durch das Umweltbundesamt für den 

gesamten Tätigkeitsbereich oder durch die zuständigen Behörden der Länder für das jeweilige 

Land ausgesprochen. Eine Vereinigung darf nicht gleichzeitig Verfahren auf Bundes- und Landes-

ebene oder Verfahren in mehr als drei Ländern anhängig machen.“ ‘ 

Begründung: 
Nach geltender Gesetzeslage ist umstritten, inwieweit Vereinigungen, die in mehreren Ländern aktiv 
sind, ihren Anerkennungsantrag nur auf Bundesebene stellen können, oder alternativ auch bei einem 
oder mehreren Ländern. Bei zentralistischer Auslegung wäre die Zuständigkeit des Bundes bereits 
eröffnet, wenn eine – noch so kleine – Vereinigung auf beiden Seiten einer Landesgrenze aktiv ist. 
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Bei Vereinigungen, die nur auf regionaler oder gar lokaler Ebene tätig sind, können aber die jewei-
ligen Landes-Anerkennungsstellen, gegebenenfalls gemeinsam mit nachgeordneten und sonstigen 
dezentralisierten Landesbehörden unter Berücksichtigung der dort bekannten Aktivitäten des An-
tragstellers, besser beurteilen, inwieweit dieser im Sinne des § 3 Absatz 1 Satz 2 Nummer 3 Um-
wRG die Gewähr für eine sachgerechte Aufgabenerfüllung bietet.  
Bei Naturschutzvereinigungen kommt hinzu, dass diese durch den Wechsel zur Bundeszuständigkeit 
auf der Rechtsfolgenseite der Anerkennung ihre Mitwirkungsrechte gemäß § 63 Absatz 2 
BNatSchG und ihre entsprechenden Klagerechte bei Landesvorhaben verlieren (siehe hierzu Klin-
ger, UBA-Gutachten, veröffentlicht unter https://tinyurl.com/UBA-Gutachten 2020, S. 7; Lamfried, 
DVBl 2020, 609 (611 f.); Burger, DVBl 2024, 880 ff.). Diese für die Antragsteller nachteilige 
Rechtsfolge steht im Konflikt mit der völkerrechtlich aus Artikel 9 der Aarhus-Konvention (AK) 
und EU-rechtlich aus Artikel 3 Nummer 7 der Öffentlichkeitsbeteiligungsrichtlinie 2003/35/EG 
(Artikel 10a der Richtlinie 85/337/EWG) folgenden Pflicht, nichtstaatlichen Organisationen mit ei-
nem ausreichenden Interesse einen weiten Zugang zu Gerichten zu eröffnen. 
Ein Konflikt besteht auch mit dem Gesetzeszweck, Beteiligungs- und Klagerechte für die föderale 
Ebene zu verleihen, auf der die Vereinigung über die größte Kompetenz verfügt. Es ist daher gebo-
ten, Antragstellern ein Wahlrecht bezüglich der föderalen Ebene der Anerkennung einzuräumen. 
Eine entsprechende Auslegung des geltenden Gesetzes ist bereits zweimal durch die Rechtsprechung 
bestätigt worden. Zuletzt hat das Verwaltungsgericht Hamburg geurteilt: „Eine in unterschiedlichen 
Bundesländern tätige Vereinigung, die ihre Anerkennung nach § 3 UmwRG begehrt, muss ihr An-
erkennungsbegehren nicht stets auf ihren gesamten Tätigkeitsbereich beziehen. Eine örtliche Be-
schränkung des Anerkennungsbegehrens ist zulässig“ (VG Hamburg, Urt. v. 29.11.2018 - 7 K 
1365/18, Rn. 45, juris, unter Verweis auf VG München, Urt. v. 3.12.2015 - M 24 K 12.6289, Rn. 
39, juris). 
Die Gesetzesänderung bestätigt diese Rechtsprechung und stellt klar, dass eine Vereinigung in meh-
reren Bundesländern Anträge auf Anerkennung stellen kann. Dabei folgt aus der Beschränkung der 
territorialen Hoheit der Länder die Beschränkung der Anerkennung auf das jeweilige Landesgebiet. 
Die Anzahl solcher komplementären Landes-Anerkennungen wird auf drei beschränkt. Zum einen 
wird so eine Vielzahl von Anerkennungsverfahren vermieden. Zum anderen indiziert die Tätigkeit 
in mehr als drei Ländern, dass sowohl die Beurteilung durch das UBA als auch die Rechtsfolge der 
Verleihung von Mitwirkungsrechten auf Bundesebene sachgerecht sind.  
Länderübergreifend tätige Naturschutzvereinigungen können im Rahmen ihres Wahlrechts entschei-
den, auf welcher föderalen Ebene sie ihren Kompetenzschwerpunkt sehen. Auch wenn sie in mehr 
als drei Ländern aktiv sind, dürfen sie Anerkennungsanträge auf Landesebene stellen, jedoch nicht 
mehr als drei. Anerkennungen auf Bundes- und Landesebene schließen sich gegenseitig aus. Im 
Zweifelsfall können die Anerkennungsstellen vom Antragsteller eine Erklärung verlangen, ob und 
bei welchen anderen Stellen die Anerkennung beantragt wurde. 
Bei Naturschutzvereinigungen besteht die weitere Besonderheit, dass sie aufgrund der Landes-An-
erkennung ihre Beteiligungsrechte gemäß § 63 Absatz 2 BNatSchG sowie die entsprechenden Kla-
gerechte nur erhalten, wenn sie landesweit tätig sind. Kleinere, aber grenzüberschreitend aktive Ver-
einigungen können diese Voraussetzung zwar (wie bisher) umgehen, indem sie gemäß § 3 Absatz 4 
UmwRG (neu) die Anerkennung beim UBA beantragen, um die Mitwirkungsrechte gemäß § 63 
Absatz 1 BNatSchG zu erhalten. Dadurch verschiebt sich aber auch der materielle Maßstab der An-
erkennungsfähigkeit, denn in Bundeszuständigkeit erfordert die »Gewähr für eine sachgerechte Auf-
gabenerfüllung« gemäß § 3 Absatz 1 Satz 2 Nummer 3 UmwRG die Prognose, dass eine entspre-
chend sachgerechte Beteiligung an Bundesverfahren zu erwarten ist.  
Nur regional oder gar lokal tätige Vereinigungen werden es schwer haben, aufgrund ihrer bisherigen 
Tätigkeit die Gewähr für die sachgerechte Beteiligung an Normgebungs-, Planungs- und Genehmi-
gungsverfahren von Bundesbehörden im Sinne des § 63 Absatz 1 BNatSchG darzulegen, die die 
besondere Sachkompetenz und die bundesweite Perspektive von großen Naturschutzvereinigungen 
voraussetzt. Wegen des somit auf Bundesebene höheren Risikos der Nichtanerkennung werden 
kleine Naturschutzvereinigungen es daher im eigenen Interesse vorziehen, die Anerkennung auf 
Landesebene zu beantragen, auch wenn sie mangels landesweiter Tätigkeit nicht in den Genuss der 
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Beteiligungsrechte gemäß § 63 Absatz 2 BNatSchG kommen. Ein gesetzlicher Ausschluss der Bun-
deszuständigkeit durch eine Ausnahme von Absatz 4 (neu) für kleine Naturschutzvereinigungen ist 
daher nicht erforderlich.  
Aufgrund des neuen Absatz 4 tritt für bereits anerkannte Vereinigungen ein föderaler Zuständig-
keitswechsel nur ein, wenn diese ihr föderales Wahlrecht ausüben und einen entsprechenden Ände-
rungsantrag stellen. Eine Ergänzung der Überleitungsvorschriften in § 8 Absatz 3 UmwRG ist daher 
nicht erforderlich. Wechselt die föderale Zuständigkeit durch eine Änderung der Sachlage, nämlich 
des räumlichen Tätigkeitsbereichs der Vereinigung, vom Land zum Bund (oder umgekehrt), so er-
geben sich keine Änderungen gegenüber der bisherigen Rechtslage. Auch dann muss die Vereini-
gung einen Änderungsantrag stellen. Die Anerkennung durch eine andere föderale Ebene macht 
dann einen Widerruf der alten Anerkennung gemäß § 49 Absatz 2 Nummer 3 VwVfG erforderlich, 
der gemäß § 49 Absatz 5 VwVfG von der aktuell zuständigen Behörde auszusprechen ist (Klinger, 
UBA-Gutachten, veröffentlicht unter https://tinyurl.com/UBA-Gutachten 2020, S. 14 ff.). 

6. Zu Artikel 1 Nummer 4 Buchstabe b und e (§ 4 Absatz 1b Satz 1, 

Absatz 5 UmwRG) 

Der Bundesrat bittet, im weiteren Gesetzgebungsverfahren zu prüfen, ob das Verhältnis von § 4 Absatz 1b 

Satz 1 und § 4 Absatz 5 in Bezug auf Entscheidungen nach § 1 Absatz 1a Satz 1 Nummer 3 klargestellt wer-

den kann. 

Begründung: 
Nach § 4 Absatz 1b Satz 1 UmwRG-E führt eine Verletzung von Verfahrensvorschriften nur dann 
zur Aufhebung der Entscheidung nach § 1 Absatz 1 Satz 1 oder § 1 Absatz 1a Satz 1 Nummer 3 
UmwRG, wenn sie nicht durch Entscheidungsergänzung oder ein ergänzendes Verfahren behoben 
werden kann. § 4 Absatz 5 UmwRG-E verweist für Rechtsbehelfe gegen Entscheidungen im Sinne 
des § 1 Absatz 1a Satz 1 Nummer 1, 3 und 6 UmwRG im Fall von Verfahrensfehlern auf die jewei-
ligen fachrechtlichen Regelungen sowie die Regelungen des Verwaltungsverfahrensgesetzes. Ent-
scheidungen nach § 1 Absatz 1a Satz 1 Nummer 3 UmwRG unterliegen damit sowohl dem speziel-
len Fehlerfolgenregime nach § 4 Absatz 1b als auch den allgemeinen Vorschriften bzw. den Vor-
schriften des Fachrechts. Dies ist sowohl gesetzessystematisch als auch inhaltlich zu hinterfragen 
(vgl. zu dieser Problematik in Bezug auf Entscheidungen nach § 1 Absatz 1 Satz 1 Nummer 5 Um-
wRG in der geltenden Fassung Fellenberg/Schiller, in: Landmann/Rohmer, Umweltrecht, Werk-
stand: 102. EL September 2023, § 4 UmwRG Rn. 121). 

7. Zu Artikel 1 Nummer 4 Buchstabe d (§ 4 Absatz 4 Satz 1 UmwRG)

In Artikel 1 Nummer 4 Buchstabe d sind in § 4 Absatz 4 Satz 1 die Wörter „von Vereinigungen nach § 1 

Absatz 3 Satz 1“ zu streichen.

Begründung: 
Die Einschränkung, dass § 4 Absatz 1 und 2 UmwRG (nur) für die unter § 4 Absatz 4 Satz 1 Num-
mer 1 und 2 UmwRG genannten Rechtsbehelfe von Vereinigungen nach § 1 Absatz 3 Satz 1 Um-
wRG entsprechend gelten, ist angesichts der in § 1 Absatz 3 UmwRG-E vorgenommenen Aufzäh-
lung der Vorschriften, die auf Rechtsbehelfe von Personen gemäß § 61 Nummer 1 VwGO und Ver-
einigungen gemäß § 61 Nummer 2 VwGO anwendbar sind, überflüssig. 
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8. Zu Artikel 1 Nummer 5 (§ 5 UmwRG)

Der Bundesrat bittet um Prüfung, inwieweit im weiteren Gesetzgebungsverfahren die Aufnahme weiterer 

Regelbeispiele in Artikel 1 Nummer 5 möglich ist, um die Vereinbarungen des Bund-Länder-Pakts für Pla-

nungs-, Genehmigungs- und Umsetzungsbeschleunigung zu erfüllen.

Der am 6. November 2023 auf der Ministerpräsidentenkonferenz geschlossene Bund-Länder-Pakt sieht vor, 

Vorschläge für Regelbeispiele zu erarbeiten, um im Einklang mit unionsrechtlichen Vorgaben die Miss-

brauchsklausel in § 5 UmwRG zu konkretisieren und so deren Anwendbarkeit zu erweitern. Der vorliegende 

Gesetzentwurf enthält dagegen in Artikel 1 Nummer 5 nur ein  

Regelbeispiel. Es ist zweifelhaft, ob damit der Spielraum zur Konkretisierung des § 5 UmwRG mittels Re-

gelbeispielen bereits voll ausgeschöpft und damit die Vereinbarung aus dem Pakt bereits hinreichend umge-

setzt wurde.

9. Zu Artikel 1 Nummer 6 (§ 6 Absatz 1 Satz 2,

Absatz 3 Satz 1 und Satz 2 – neu – Um-

wRG)* 

In Artikel 1 Nummer 6 ist § 6 wie folgt zu ändern: 

a) In Absatz 1 Satz 2 sind die Wörter „wenn die Voraussetzung nach § 87b Absatz 3 Satz 1 Nummer 2 der 

Verwaltungsgerichtsordnung erfüllt ist“ durch die Wörter „wenn die Person oder die Vereinigung die 

Verspätung genügend entschuldigt“ zu ersetzen.

b) Absatz 3 ist wie folgt zu fassen:

Buch 1„(3)  Die Absätze 1 und 2 gelten entsprechend für Fälle, in denen das gerichtliche 

Verfahren nach § 4 Absatz 1b Satz 3 ausgesetzt wurde und später fortgesetzt wird oder die angegriffene 

Entscheidung während des gerichtlichen Verfahrens geändert worden ist. Die Frist nach Absatz 1 läuft 

im Fall der Aussetzung ab Fortsetzung des gerichtlichen Verfahrens, im Übrigen ab Bekanntgabe der 

ändernden Entscheidung an die jeweilige Aktivpartei.“ 

Begründung: 
Zu Buchstabe a: 
Der bisherige Verweis auf § 87b Absatz 3 Satz 1 Nummer 2 VwGO ist missverständlich. § 87b Ab-
satz 3 Satz 1 Nummer 2 VwGO betrifft den Fall, dass ein Beteiligter die Verspätung nicht genügend 
entschuldigt. Die Zulassung verspäteter Erklärungen und Beweismittel nach § 6 Absatz 1 Satz 2 
UmwRG setzt aber – umgekehrt – voraus, dass die Verspätung entschuldigt wird. Dies sollte in § 6 
Absatz 1 Satz 2 UmwRG auch entsprechend formuliert werden. 
Zu Buchstabe b: 

* Ziffer 9 ist bei gleichzeitiger Weiterverfolgung von Ziffer 12 redaktionell anzupassen.
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Mit der Textfolge „nach § 4 Absatz 1b Satz 3“ statt „zur Durchführung eines Planergänzungs- oder 
Planänderungsverfahrens“ soll der gesamte Anwendungsbereich des Aussetzungsverfahrens erfasst 
werden, also auch Fälle, in denen sonstige angegriffene Bescheide, die keine Planfeststellungsbe-
schlüsse sind, ergänzt oder geändert worden sind. Die neue zweite Variante soll die Fälle des Erlas-
ses von Änderungsbescheiden, die in das laufende Verfahren einzubeziehen sind, ohne vorherige 
Aussetzung des Verfahrens erfassen. Da es auch Fälle gibt, in denen das ergänzende Verfahren die 
angegriffene Entscheidung unberührt lässt, besteht neben der neuen Variante 2 für die Fallgruppe 
der (bloßen) Aussetzung und Fortsetzung weiterhin ein Anwendungsbereich. Durch den ergänzen-
den Verweis auf die Frist „nach Absatz 1“ wird klargestellt, dass nicht auch die – durch das Gericht 
(nach Vorliegen der Klagebegründung) erst noch zu setzende – Klageerwiderungsfrist ab Fortset-
zung des gerichtlichen Verfahrens bzw. Bekanntgabe der ändernden Entscheidung läuft. 

10. Zu Artikel 1 Nummer 6 (§ 6 Absatz 1 Satz 5 – neu – UmwRG) 

In Artikel 1 Nummer 6 ist dem § 6 Absatz 1 folgender Satz anzufügen:  

„Die Sätze 1 bis 4 gelten entsprechend für Normenkontrollanträge nach § 47 der Verwaltungsgerichtsord-

nung.“ 

Begründung: 
§ 6 Absatz 1 UmwRG des Gesetzentwurfs sieht eine Klagebegründungsfrist von zehn Wochen mit 
innerprozessualer Präklusionswirkung für verspätetes Vorbringen vor. Die Vorschrift soll zur Straf-
fung des Gerichtsverfahrens beitragen, indem der Prozessstoff zu einem frühen Zeitpunkt handhab-
bar gehalten und der mit der Klage geltend gemachte prozessuale Anspruch alsbald hinreichend 
umrissen wird (BVerwG, B. v. 5.7.2023 – 9 B 7/23 – juris, Rdnr. 7 m.w.N.). Nach höchstrichterli-
cher Rechtsprechung findet diese Regelung jedoch derzeit keine Anwendung auf Normenkon-
trollanträge nach § 47 VwGO (vgl. BVerwG, U.v. 29.10.2020 4 CN 9/19 – juris Rdnr. 11 ff.). Das 
BVerwG macht dies in erster Linie am aktuellen Wortlaut der Norm und der Systematik des Um-
wRG fest. Nach den weiteren Ausführungen steht die Zielsetzung des § 6 UmwRG zwar grundsätz-
lich im Widerspruch zur Ausgestaltung der Normenkontrolle als objektives Rechtsbeanstandungs-
verfahren, es sei (aber) nicht ausgeschlossen, dass der Gesetzgeber unter Ausnutzung des ihm zu-
stehenden weiten Gestaltungsspielraums auch die Normenkontrolle prozessrechtlichen Restriktio-
nen unterwerfe und den objektiven Prüfungsmaßstab zurücknehme. Ein solcher Eingriff in das Sys-
tem der Normenkontrolle setze jedoch einen eindeutigen gesetzgeberischen Willen voraus, der im 
Zusammenhang mit § 6 UmwRG nicht zu erkennen sei (vgl. U. v. 29.10.2020 4 CN 9/19 – juris 
Rdnr. 14). 
Mit der aktuellen Novelle lassen sich entsprechende Änderungen vornehmen und der Prüfungsmaß-
stab der Normenkontrolle gemäß § 47 VwGO insoweit entsprechend zurücknehmen. 
Eine Antragsbegründungsfrist mit innerprozessualer Präklusionswirkung für verspätetes Vorbrin-
gen könnte wesentlich zur Straffung von Normenkontrollverfahren beitragen und damit auch einen 
Beitrag zur beschleunigten Realisierung von Infrastrukturprojekten leisten. Das zu erzielende Be-
schleunigungspotential wird als nicht gering eingeschätzt. Insbesondere auch im räumlichen Zusam-
menhang mit Schutzgebietsausweisungen, welche nunmehr über § 1 Absatz 1a Satz 1 Nummer 2 
Buchstabe b des Gesetzentwurfs in den Anwendungsbereich des UmwRG einbezogen werden, wer-
den Investitionsentscheidungen erst getroffen werden, wenn die Rechtsbeständigkeit der Schutzge-
bietsverordnung anhand des Ergebnisses des Normenkontrollverfahrens tragfähig eingeschätzt wer-
den kann. 
Im Zusammenhang mit der Festsetzung von Wasserschutzgebieten beispielsweise werden Normen-
kontrollverfahren vermehrt von den Wasserschutzgebietsgegnern genutzt, die Rechtssicherheit vor 
Ort weiter hinauszuzögern. Solange die Verfahren dauern, werden etwa notwendige Investitionen 
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bei den Wasserversorgungsanlagen nicht umfassend durchgeführt, Schutzmaßnahmen nicht mit der 
gebotenen Ernsthaftigkeit akzeptiert oder die Überwachung nicht konsequent umgesetzt. Durch die 
Aufnahme des Normenkontrollantrags gemäß § 47 VwGO in die Klagebegründungsfrist nach § 6 
Absatz 1 UmwRG würde dem gesellschaftspolitischen Ziel, die öffentliche Wasserversorgung wei-
ter zu stärken, entsprochen. 

11. Zu Artikel 1 Nummer 6 (§ 6 Absatz 1 UmwRG)

Der Bundesrat bittet, im weiteren Gesetzgebungsverfahren zu prüfen, ob in § 6 Absatz 1 UmwRG-E klarge-

stellt werden kann, ob und ggf. inwieweit die Vorschrift auch für Klagen von Vorhabenträgern gegen die 

Zulassung versagende Entscheidungen oder gegen belastende Nebenbestimmungen in einer Zulassung gel-

ten soll.

Begründung: 
Ob § 6 UmwRG die genannten Fallkonstellationen erfasst oder sich der Anwendungsbereich der 
Vorschrift auf Drittrechtsbehelfe beschränkt, ist gegenwärtig unklar („gegen eine Entscheidung“; 
die Anwendung auf den Fall der behördlichen Ablehnung eines immissionsschutzrechtlichen Ge-
nehmigungsantrages nach § 1 Absatz 1 Satz 1 Nummer 5 UmwRG verneinend OVG NRW, Urt. v. 
27.10.2022 – 22 D 243/21.AK –, juris Rn. 24 ff.). Auch der vorliegende Gesetzentwurf beantwortet 
diese Frage nicht; § 1 Absatz 3 UmwRG-E erklärt § 6 UmwRG – ohne weitere Differenzierung – 
für „Rechtsbehelfe“ von Personen und Vereinigungen im Sinne des § 61 Nummer 1 und 2 VwGO 
für anwendbar. Die Fallgruppe der Klage eines Vorhabenträgers gegen eine ihn belastende Neben-
bestimmung ist insbesondere von Bedeutung, wenn dieselbe Nebenbestimmung zugleich von einem 
Dritten (mit dem Ziel der Verschärfung) angegriffen wird und jedenfalls für diesen Dritten § 6 Um-
wRG gilt. 

12. Zu Artikel 1 Nummer 6 (§ 6 Absatz 2 UmwRG)

In Artikel 1 Nummer 6 ist § 6 Absatz 2 zu streichen.

Folgeänderungen: 

In Artikel 1 Nummer 6 ist § 6 wie folgt zu ändern: 

a) Absatz 3 wird Absatz 2.

b) In dem neuen Absatz 2 sind die Wörter „Die Absätze 1 und 2 gelten“ durch die Wörter „Absatz 1 gilt“ 

zu ersetzen.

Begründung: 
Der Schaffung der vorgeschlagenen Regelung in § 6 Absatz 2 UmwRG-E bedarf es nicht. Die Mög-
lichkeit, Klageerwiderungsfristen zu setzen und diese auf Antrag gegebenenfalls zu verlängern, be-
steht schon nach bisheriger Rechtslage gemäß § 87 Absatz 1 Satz 1 VwGO und wird in der verwal-
tungsgerichtlichen Praxis regelmäßig genutzt. Das Grundproblem, dass eine Fristversäumnis auf 
Beklagtenseite letztlich kaum sinnvoll sanktioniert werden kann, wird auch mit der angedachten 
Vorschrift nicht gelöst. Erfolgt beklagtenseits trotz Aufforderung keine Stellungnahme, wird das 
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Verfahren genauso gefördert und einer – im Rahmen der zur Verfügung stehenden Kapazitäten mög-
lichst – zügigen Erledigung zugeführt, wie dies in den Verfahren der Fall ist, in denen Behörden 
ihre Stellungnahmen fristgerecht vorlegen. 
Nach § 6 Absatz 2 Satz 1 UmwRG des Gesetzentwurfs soll das Gericht im Interesse der Verfahrens-
beschleunigung den übrigen Beteiligten mit der Zustellung der Klagebegründung eine angemessene 
Frist zur Äußerung setzen. Die Frist nach Satz 1 kann durch den Vorsitzenden oder den Berichter-
statter auf Antrag verlängert werden. Bereits die Geeignetheit dieser Regelung zur Herbeiführung 
einer mit ihr bezweckten Beschleunigungswirkung von verwaltungsgerichtlichen Verfahren er-
scheint fragwürdig. Daneben schafft die Regelung unnötig Sonderverfahrensrecht, welches zugleich 
mit Unsicherheiten behaftet ist. 
Bereits nach aktueller Rechtslage existiert in der Verwaltungsgerichtsordnung (VwGO) ein bekann-
tes, in der forensischen Praxis angewandtes und bewährtes System zur Straffung des gerichtlichen 
Verfahrens.  
Hierfür stehen dem Gericht in den §§ 85 ff. VwGO u. a. bereits zahlreiche Fristsetzungsmöglichkei-
ten zur Verfügung, siehe § 85 Satz 3 (Klageerwiderungsfrist), § 86 Absatz 4 Satz 2, § 87 Absatz 1 
Satz 1, Satz 2 Nummer 2 und § 87b Absatz 2 und 3 VwGO. Das Erfordernis der Normierung einer 
Klageerwiderungsfrist in § 6 Absatz 2 Satz 1 UmwRG als Sonderverfahrensrecht erschließt sich da-
her bereits vor diesem Hintergrund nicht und ist im Hinblick auf den Amtsermittlungsgrundsatz 
auch nicht nach dem Grundsatz des fairen Verfahrens und der Waffengleichheit geboten (BayVGH, 
U. v. 08.04.2024, Az. 22 A 17.40026, UA Rdnr. 103 m.w.N.).  
Daneben bestehen Unsicherheiten hinsichtlich etwaiger Verlängerungsmöglichkeiten der neu vor-
gesehenen Frist. Während sich in der VwGO für dort normierte Fristsetzungen Querverweisungen 
(siehe § 57 Absatz 2, § 173 Satz 1 VwGO) auf die Zivilprozessordnung (ZPO) finden, in welcher 
die Voraussetzungen für Fristverlängerungen klar geregelt sind (siehe § 224 Absatz 2, § 225 Ab-
satz 2 ZPO), beinhaltet der Gesetzentwurf keine weiteren Erläuterungen zu Fragen der Fristverlän-
gerung für die neu vorgesehene Frist nach § 6 Absatz 2 Satz 1 UmwRG. Es ist daher fraglich, unter 
welchen Voraussetzungen die Frist verlängerbar ist. Da ausweislich der Gesetzesbegründung keine 
innerprozessuale Präklusion eingeführt werden soll, stellt sich des Weiteren die Frage, welche Kon-
sequenzen die Nichtbeachtung einer gesetzten Klageerwiderungsfrist nach § 6 Absatz 2 nach sich 
zieht. 
Darüber hinaus ist die Gesetzesbegründung widersprüchlich.  
§ 6 Absatz 2 UmwRG normiert eine Soll-Regelung, die Gesetzesbegründung spricht indes davon, 
dass die Fristsetzung (und nicht nur die Fristlänge) im Ermessen des Gerichts stehen soll (S. 32). 
Bei einer Soll-Regelung steht die Fristsetzung gerade nicht im freien Ermessen des Gerichts. Das 
Ermessen wäre vielmehr intendiert, d. h. das Gericht könnte bei einer entsprechenden Regelung nur 
in Ausnahmefällen von einer Fristsetzung absehen (vgl. BVerwG, B. v. 03.12.2009, Az. 9 B 79.09 
– juris Rdnr. 2). 
Insgesamt dürfte die fortschreitende Schaffung von Sonderverfahrensrecht der Beschleunigungsin-
tention eher abträglich sein. 

13. Zu Artikel 1 Nummer 6 (§ 6 Absatz 3 erster Halbsatz UmwRG) 

In Artikel 1 Nummer 6 sind in § 6 Absatz 3 erster Halbsatz die Wörter „eines Planergänzungs- oder Planän-

derungsverfahrens“ durch die Wörter „einer Entscheidungsergänzung oder eines ergänzenden Verfahrens“ 

zu ersetzen.  

Begründung: 
Gemäß § 6 Absatz 3 UmwRG gelten die Absätze 1 und 2 entsprechend für Fälle, in denen das ge-
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richtliche Verfahren zur Durchführung eines Planergänzungs- oder Planänderungsverfahrens ausge-
setzt wurde und später fortgesetzt wird; die Frist läuft ab Fortsetzung des Verfahrens. Die Beschrän-
kung der Regelung allein auf Planergänzungs- oder Planänderungsverfahren ist nicht nachvollzieh-
bar. § 4 Absatz 1b und § 7 Absatz 5 Satz 1 UmwRG sehen die Möglichkeit einer Entscheidungser-
gänzung oder eines ergänzenden Verfahrens für sämtliche Rechtsbehelfsgegenstände nach § 1 Ab-
satz 1 Satz 1 oder Absatz 1a Satz 1 Nummer 3 UmwRG vor. Aufgrund dessen kann beispielsweise 
auch bei einer immissionsschutzrechtlichen Genehmigung eine Entscheidungsergänzung in Betracht 
kommen. Auch in diesen Fällen sollte § 6 Absatz 3 UmwRG zur Anwendung kommen. 

14. Zu Artikel 2 (§ 63 Absatz 1 Nummer 2, 

 Absatz 2 Nummer 5 BNatSchG) 

Artikel 2 ist wie folgt zu fassen: 

‚Artikel 2 

Das Bundesnaturschutzgesetz vom 29. Juli 2009 (BGBl. I S. 2542), das zuletzt durch Artikel […] des 

Gesetzes vom […] (BGBl. […]) geändert worden ist, wird wie folgt geändert: 

1. § 63 wird wie folgt geändert: 

a) In Absatz 1 Nummer 2 werden vor dem Wort „sowie“ die Wörter  

„ , Entscheidung über Pläne und Projekte, die nach § 34 Absatz 1 oder § 36 auf ihre Verträglichkeit 

mit den Erhaltungszielen eines Natura 2000-Gebietes zu überprüfen sind“ eingefügt. 

b) In Absatz 2 Nummer 5 werden vor dem vor dem Wort „sowie“ die Wörter „ , Entscheidung über 

Pläne und Projekte, die nach § 34 Absatz 1 oder § 36 auf ihre Verträglichkeit mit den Erhaltungs-

zielen eines Natura 2000-Gebietes zu überprüfen sind“ eingefügt. 

2. § 64 wird aufgehoben <… wie Vorlage …>.‘ 

Begründung:  
Die angestrebte Anpassung deutscher Gesetze an die Vorgaben der Aarhus-Konvention sollte nicht 
nur die Regelungen zum Gerichts- und Informationszugang, sondern auch die Anforderungen der 
Aarhus-Konvention an die Öffentlichkeitsbeteiligung erfassen. Nach der Rechtsprechung des EuGH 
besteht insoweit ein eigenständiges Mitwirkungsrecht an Entscheidungen über Pläne und Projekte, 
die auf ihre Verträglichkeit mit den Erhaltungszielen eines Natura 2000-Gebietes zu überprüfen sind 
(vgl. EuGH, Urt. v. 8.11.2016, Rs. C-243/15, Rdn. 45 ff.; ebenso die EU-Kommission, ABl. EU 
vom 25.1.2019, C/33/S. 37). Bislang ist im BNatSchG nur eine Beteiligung an Abweichungsent-
scheidungen vorgesehen. Zur Vermeidung einer europarechtswidrigen Regelungslücke sollte daher 
ein entsprechendes Mitwirkungsrecht für anerkannte Naturschutzvereinigungen an FFH-Verträg-
lichkeitsprüfungen durch entsprechende Änderung des § 63 Absatz 1 Nummer 2 sowie in § 63 Ab-
satz 2 Nummer 5 BNatSchG aufgenommen werden.  
Die vorgesehene Änderung korrespondiert mit der Änderung in Artikel 1 § 1 Absatz 1 Satz 1 Num-
mer 5 UmwRG, der ein Klagerecht bei Entscheidungen über Projekte oder Pläne, die nach § 34 
Absatz 1 oder § 36 des Bundesnaturschutzgesetzes auf ihre Verträglichkeit mit den Erhaltungszielen 
eines Natura 2000-Gebiets zu überprüfen sind, sofern sie nicht bereits den Nummern 1 bis 4 unter-
fallen. 
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15. Zu Artikel 4 Nummer 1 (§ 9 Absatz 1 Satz 1 Nummer 4 – neu –, Absatz 2 UIG) 

Artikel 4 Nummer 1 ist wie folgt zu fassen: 

‚1. § 9 wird wie folgt geändert: 

a) Absatz 1 wird wie folgt geändert:

aa) Satz 1 wird wie folgt geändert:

aaa) In Nummer 2 wird das Wort „oder“ am Ende durch ein Komma ersetzt. 

bbb) In Nummer 3 wird das Komma am Ende durch das Wort  

„oder“ ersetzt. 

ccc) Nach Nummer 3 wird folgende Nummer 4 eingefügt:

„4. private Dritte die Umweltinformationen einer informationspflichtigen Stelle 

übermittelt haben, ohne rechtlich dazu verpflichtet zu sein oder rechtlich ver-

pflichtet werden zu können, und deren Offenbarung nachteilige Auswirkun-

gen auf die Interessen der Dritten hätte,“ 

bb) Folgender Satz wird angefügt: 

„Bei der Prüfung von <… weiter wie Vorlage in Artikel 4 Nummer 1 …>“. 

b) Absatz 2 wird aufgehoben.‘

Folgeänderung: 

In § 9 Absatz 1 Satz 2 UIG ist die Angabe „1 und 3“ durch die Angabe „1, 3 und 4“ zu ersetzen. 

Begründung: 
Die vorgeschlagene Änderung ist redaktionell. Aus gesetzessystematischen Gründen wird § 9 Ab-
satz 2 UIG in eine neue Nummer 4 des Absatzes 1 Satz 1 überführt. Denn zum einen ist auch für die 
Fallgruppe des Absatzes 2 (in der geltenden Fassung) in Zweifelsfällen die Anhörung betroffener 
Dritter erforderlich. Zum anderen entfällt zur Vermeidung von Wiederholungen die bisher in Ab-
satz 2 enthaltene Regelung (Einwilligung, überwiegendes öffentliches Interesse und Gegenaus-
nahme bei Emissionen) zugunsten einer einheitlichen Regelung in Absatz 1. 

16. Zu Artikel 4 Nummer 1 (§ 9 Absatz 1 Satz 1a – neu – und Satz 1b – neu – UIG)

Artikel 4 Nummer 1 ist wie folgt zu fassen:

‚1. In § 9 Absatz 1 werden nach Satz 1 die folgenden Sätze 1a und 1b eingefügt:

„Bei der Prüfung von Satz 1 Nummer 1 überwiegt das öffentliche Interesse das schutzwürdige Interesse 

des Dritten am Ausschluss des Informationszugangs in der Regel dann, wenn sich die Angabe auf 
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Name, Titel, akademischen Grad, Berufs- und Funktionsbezeichnung, Büroanschrift und  

-telekommunikationsnummer beschränkt und der Dritte als Gutachter, Sachverständiger oder in ver-

gleichbarer Weise eine Stellungnahme in einem Verfahren abgegeben hat. Die in Satz 1a genannten 

Angaben sind vom Informationszugang nicht ausgeschlossen, soweit sie Ausdruck und Folge der amt-

lichen Tätigkeit sind und kein Ausnahmetatbestand erfüllt ist.“ ‘ 

Begründung: 
Die Änderung ist redaktionell. Anstatt des Verweises auf das Informationsfreiheitsgesetz ist die dor-
tige Regelung in den Wortlaut des § 9 UIG zu übernehmen. So wird die Rechtsanwendung erleich-
tert. Zugleich wird zukünftiger redaktioneller Änderungsbedarf für den Fall der Änderung des IFG 
vermieden. 

17. Zu Artikel 4 (§ 9 Absatz 1 Satz 3 bis Satz 5, 

 Absatz 1a – neu – UIG) * 

Artikel 4 Nummer 1 ist wie folgt zu fassen:  

‚1. § 9 wird wie folgt geändert: 

a) Absatz 1 wird wie folgt geändert: 

aa) Satz 3 bis Satz 5 werden aufgehoben. 

bb) Folgender Satz wird angefügt:  

„Bei der Prüfung von Satz 1 Nummer 1, ob Interessen <… weiter wie Vorlage in Artikel 4 

Nummer 1 …>“ ‘ 

b) Nach Absatz 1 wird folgender Absatz 1a eingefügt: 

„(1a) Vor der Entscheidung über die Offenbarung der durch Absatz 1 Satz 1 Nummer 1 bis 3 

geschützten Informationen sind die Betroffenen anzuhören. Die informationspflichtige Stelle hat 

in der Regel von einer Betroffenheit im Sinne des Satzes 1 Nummer 3 auszugehen, soweit über-

mittelte Informationen als Betriebs- und Geschäftsgeheimnisse gekennzeichnet sind. Soweit die 

informationspflichtige Stelle dies verlangt, haben mögliche Betroffene im Einzelnen darzulegen, 

dass ein Betriebs- oder Geschäftsgeheimnis vorliegt.“ ‘ 

Begründung: 
Die vorgeschlagene Änderung ist redaktionell. Durch die Überführung von § 9 Absatz 1 Satz 3 bis 
5 UIG in einen neuen Absatz 1a werden die Regelungen zur Drittanhörung in einem eigenen Absatz 
zusammengefasst. 

 
* Bei gleichzeitiger Weiterverfolgung von Ziffer 15 ist in dem hier neu einzufügenden Absatz 1a die Angabe „Satz 1 Nummer 1 bis 3“ durch 

die Angabe „Satz 1 Nummer 1 bis 4“ zu ersetzen. 
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Gegenäußerung der Bundesregierung 

Die Bundesregierung äußert sich zur Stellungnahme des Bundesrates zum Entwurf eines Gesetzes zur Änderung 

des Umwelt-Rechtsbehelfsgesetzes und weiterer umweltrechtlicher Vorschriften wie folgt: 

Zu Ziffer 1 (Zu Artikel 1 Nummer 1 Buchstabe a (§ 1 Absatz 1 Satz 1 Nummer 5 UmwRG)) 

Die Bundesregierung stimmt dem Vorschlag des Bundesrates nicht zu.  

Nach § 1 Absatz 1 Satz 2 UmwRG ist auch das Unterlassen einer nach § 1 UmwRG erfassten Entscheidung vom 

Anwendungsbereich des Gesetzes erfasst. Ob eine Behörde im Falle des neu eingeführten § 1 Absatz 1 Nummer 

5 UmwRG rechtsfehlerhaft eine FFH-Verträglichkeitsprüfung unterlassen hat, ist eine Frage der Begründetheit 

einer Klage (vgl. § 2 Absatz 4 Nummer 1 UmwRG).  

Zu Ziffer 2 (Zu Artikel 1 Nummer 1 Buchstabe a (§ 1 Absatz 1a Satz 1 einleitender Satzteil UmwRG))  

Die Bundesregierung stimmt dem Vorschlag des Bundesrates nicht zu.  

Es ist zutreffend, dass die Formulierung von § 1 Absatz 1 und 1a UmwRG keine Änderung oder Erweiterung des 

persönlichen Anwendungsbereichs des Gesetzes gegenüber dem geltenden Recht nach sich zieht.  

Einen gesetzlichen Klarstellungsbedarf sieht die Bundesregierung nicht. Es wird auf die neue Regelung in § 1 

Absatz 3 UmwRG hingewiesen, die ausdrücklich die Vorschriften benennt, die für Individualkläger und -kläge-

rinnen Anwendung finden. Sie dient der Klarstellung für Anwenderinnen und Anwender in § 1 UmwRG.  

Zu Ziffer 3 (Zu Artikel 1 Nummer 1 Buchstabe a (§ 1 Absatz 1a UmwRG)) 

Die Bundesregierung hat den Vorschlag des Bundesrates geprüft.  

Es ist zutreffend, dass § 1 Absatz 1a UmwRG, wie im geltenden Recht, auch für Entscheidungen von Behörden 

des Landes aufgrund der jeweiligen Landes-Verwaltungsverfahrensgesetze gilt. Die Bundesregierung schlägt da-

her vor, dies aus Gründen der Rechtsklarheit im Gesetzestext zu verdeutlichen, etwa durch die Formulierung 

„gemäß § 1 Absatz 4 des Verwaltungsverfahrensgesetzes sowie der entsprechenden Vorschriften des Landes-

rechts“. 
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Zu Ziffer 4 (Zu Artikel 1 Nummer 1 Buchstabe a (§ 1 Absatz 1a UmwRG)) 

Die Bundesregierung nimmt die Stellungnahme des Bundesrates zur Kenntnis und weist darauf hin, dass die An-

passung des § 1 Absatz 1 UmwRG und Einführung des § 1 Absatz 1a UmwRG keine Erweiterung der Klagemög-

lichkeiten bewirkt. Die Rechtslage nach den europa- und völkerrechtlichen Bestimmungen sowie nach der höchst-

richterlichen Praxis wird lediglich im nationalen Recht punktuell nachvollzogen, um die Völker- und Euro-

parechtskonformität des Gesetzes sicherzustellen. Die bisherigen Erfahrungen mit umweltrechtlichen Verbands-

klagen im deutschen Recht aus den vergangenen Jahren zeigen, dass Klagen anerkannter Umweltvereinigungen 

in allen Fällen zulässig waren, in denen sie sich aufgrund der Rechtsprechung des Europäischen Gerichtshofs oder 

des Bundesverwaltungsgerichts dazu berechtigt sahen, das heißt, unabhängig davon, ob das UmwRG dies vor-

sieht.  

Ergänzend wird darauf hingewiesen, dass es sich bei dem unter b) bb) zitierten Klagegegenstand (Verwaltungs-

akte und öffentlich-rechtlichen Verträge über die Zulassung von Vorhaben, die unter Anwendung umweltbezo-

gener Rechtsvorschriften des europäischen Rechts, des Bundes- oder des Landesrechts zugelassen werden) bereits 

um geltendes Recht handelt (vgl. § 1 Absatz 1 Satz 1 Nummer 5 UmwRG, geltende Fassung). 

Zudem beobachtet die Bundesregierung die Entwicklung der Nutzung des Umwelt-Rechtsbehelfsgesetzes konti-

nuierlich seit dessen Inkrafttreten durch begleitende Forschungsvorhaben. Nach diesen Erkenntnissen aus der 

Praxis gibt es keine Belege für die geäußerten Befürchtungen. Die Bundesregierung beabsichtigt, die Forschung 

zur Entwicklung der Nutzung des Umwelt-Rechtsbehelfsgesetzes fortzuführen.  

Zu Ziffer 5 (Zu Artikel 1 Nummer 3 Buchstabe b (§ 3 Absatz 2 Satz 1 UmwRG), Buchstabe c – neu –  (§ 

3 Absatz 3 UmwRG), Buchstabe d – neu – (§ 3 Absatz 4 – neu – UmwRG))

Die Bundesregierung stimmt dem Vorschlag des Bundesrates nicht zu. 

Der Vorschlag des Bundesrates zielt auf einen Systemwechsel im Anerkennungsrecht ab. Die seit 2006 bzw. 2009 

geltende gesetzliche Ausgestaltung des Anerkennungsverfahrens für Vereinigungen und die damit verbundene 

Aufgabenverteilung zwischen Bund und Ländern hat sich in der Verwaltungspraxis bewährt. Sie folgt der Logik, 

dass nur eine Behörde zuständig für die Anerkennung einer Vereinigung ist. Eine grundsätzliche Änderung dieses 

Systems erscheint nicht notwendig. Gegenstand der aktuellen Novelle ist die Behebung völker- und europarecht-

licher Defizite, die nicht mit komplexen Sachthemen des nationalen Vollzugs überfrachtet werden darf. 

Zu Ziffer 6 (Zu Artikel 1 Nummer 4 Buchstabe b und e (§ 4 Absatz 1b Satz 1, Absatz 5 UmwRG)) 

V
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Die Bundesregierung wird den Vorschlag des Bundesrates prüfen.  

Zu Ziffer 7 (Zu Artikel 1 Nummer 4 Buchstabe d (§ 4 Absatz 4 Satz 1 UmwRG)) 

Die Bundesregierung stimmt dem Vorschlag des Bundesrates nicht zu.  

Es ist zutreffend, dass sich die Nennung der Anwendbarkeit auf Rechtsbehelfe von Vereinigungen nach § 1 Absatz 

3 Satz 1 UmwRG aufgrund der neu eingeführten Regelung des personellen Anwendungsbereichs in § 1 Absatz 3 

UmwRG wiederholt. Gleichwohl soll sie aus Gründen der Rechtsklarheit und Anwenderfreundlichkeit beibehal-

ten werden. 

Zu Ziffer 8 (Zu Artikel 1 Nummer 5 (§ 5 UmwRG)) 

Die Bundesregierung hat den Vorschlag des Bundesrates geprüft.  

In Umsetzung der Entschließung des Bundestags zum Gesetz zur Beschleunigung von verwaltungsgerichtlichen 

Verfahren im Infrastrukturbereich vom 10. Februar 2023 (BT-Drs 20/5570) und des Pakts für Planungs-, Geneh-

migungs- und Umsetzungsbeschleunigung konturiert der neue § 5 Satz 2 UmwRG die bisherige Rechtsprechung 

und soll somit der erleichterten Anwendbarkeit der Norm dienen. Im Rahmen der Erarbeitung des Gesetzentwurfs 

wurde daher bereits abschließend und umfassend geprüft, in welchem Umfang Regelbeispiele eingeführt werden 

können. Zwingend durch die Bundesregierung zu beachten waren dabei die europa- und völkerrechtlichen Gren-

zen einer unzulässigen materiellen Präklusion. Es wird kein über den Gesetzentwurf der Bundesregierung hinaus-

gehender europa- und völkerrechtskonformer Spielraum für weitere Regelbeispiele gesehen. 

Zu Ziffer 9 (Zu Artikel 1 Nummer 6 (§ 6 Absatz 1 Satz 2, Absatz 3 Satz 1 und Satz 2 – neu – UmwRG)) 

Zu Buchstabe a):  

Die Bundesregierung stimmt dem Vorschlag des Bundesrates nicht zu.  

Die Formulierung zur Klagebegründungsfrist des § 6 UmwRG hat sich in der Praxis etabliert und bewährt. An-

wendungsprobleme in der Praxis, die Regelungsbedarf auslösen, sind der Bundesregierung nicht bekannt.  

Zu Buchstabe b): Die Bundesregierung stimmt dem Vorschlag des Bundesrates nicht zu.  

V
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Die Regelung im neuen § 6 Absatz 3 UmwRG entspricht geltendem Recht (bislang § 6 Satz 4 UmwRG) und hat 

sich in der Praxis etabliert. Sie wurde durch das Gesetz zur Beschleunigung von verwaltungsgerichtlichen Ver-

fahren im Infrastrukturbereich vom 14. März 2023 (BGBl. 2023 I Nr. 71) auf Empfehlung der Verwaltungsge-

richtspraxis aufgenommen. Dies hatte zum Hintergrund, dass ausweislich des Gesetzgebers die Situation bei Fort-

setzung eines zur Durchführung eines Planergänzungs- oder Planänderungsverfahrens ausgesetzten Verfahrens 

mit der Situation bei Klageerhebung vergleichbar ist, da die Klägerseite auch dort aufgefordert ist, ihre Einwände 

gegen den Zulassungsbescheid vorzubringen. Eine Erweiterung der Anwendung der Klagebegründungsfrist er-

schien daher aus Beschleunigungsgründen zweckgerecht. 

Darüber hinaus sieht die Bundesregierung keinen Regelungsbedarf. Der Bundesregierung ist nicht bekannt, dass 

diesbezüglich Anwendungsprobleme in der Praxis bestehen. 

Zu Ziffer 10 (Zu Artikel 1 Nummer 6 (§ 6 Absatz 1 Satz 5 – neu – UmwRG)) 

Die Bundesregierung stimmt dem Vorschlag des Bundesrates nicht zu. 

§ 6 Absatz 1 UmwRG hat sich als Instrument zur Straffung des verwaltungsgerichtlichen Verfahrens in der Ge-

richtspraxis etabliert und bewährt. Es wird kein gesetzlicher Regelungsbedarf einer Ausweitung des bestehenden 

Anwendungsbereichs des § 6 Absatz 1 UmwRG auf Normenkontrollanträge gesehen. Diesbezüglich schließt sich 

die Bundesregierung der Wertung des zitierten Bundesverwaltungsgerichts an, dass die Einführung einer Klage-

begründungsfrist mit der Rechtsfolge einer innerprozessualen Präklusion im Normenkontrollverfahren im Wider-

spruch zur Ausgestaltung der Normenkontrolle als objektives Rechtsbeanstandungsverfahren steht.

Zu Ziffer 11 (Zu Artikel 1 Nummer 6 (§ 6 Absatz 1 UmwRG)) 

Die Bundesregierung hat den Vorschlag des Bundesrates geprüft. 

Es wird kein gesetzlicher Klarstellungsbedarf gesehen. § 6 Absatz 1 Satz 1 UmwRG regelt, dass die Klagebe-

gründungsfrist auch für Personen und Vereinigungen gemäß § 1 Absatz 3 Satz 2 UmwRG in Verbindung mit § 

61 Nummer 1 oder 2 der Verwaltungsgerichtsordnung gilt. Hierunter können grundsätzlich auch Vorhabenträger 

fallen, die einen Rechtsbehelf gegen eine Entscheidung im Sinne von § 1 UmwRG oder die rechtsfehlerhafte 

Unterlassung dieser Entscheidung einlegen. Ob die zugrundeliegende Entscheidung sachlich der Klagebegrün-

dungsfrist des § 6 UmwRG unterfällt, richtet sich grundsätzlich danach, ob die behördliche Entscheidung dem 

Katalog des § 1 UmwRG unterfällt.  

Zu Ziffer 12 (Zu Artikel 1 Nummer 6 (§ 6 Absatz 2 UmwRG)) 
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Die Bundesregierung stimmt dem Vorschlag des Bundesrates nicht zu.  

Die Einführung einer Klageerwiderungsfrist für Beklagte und Beigeladene stellt das Ergebnis der Prüfung im 

Auftrag des Deutschen Bundestages an die Bundesregierung in seiner Entschließung zum Gesetz zur Beschleu-

nigung von verwaltungsgerichtlichen Verfahren im Infrastrukturbereich vom 10. Februar 2023 (BT-Drs 20/5570) 

dar. Es trifft zu, dass bereits häufig Klageerwiderungsfristen gesetzt werden. Insbesondere für die Fälle, in denen 

dies bislang unterbleibt, kommt der Regelung eine Signalwirkung zu Gunsten der Verfahrensbeschleunigung zu. 

Die Formulierung im Gesetzentwurf bietet im Übrigen bewusst Flexibilität durch ein Ermessen für das Gericht, 

ob und in welchem Umfang eine solche gesetzt wird. Eine entsprechend flexible Regelung zur Fristverlängerung 

ist im vorgeschlagenen § 6 Absatz 2 Satz 2 UmwRG enthalten. Eine innerprozessuale Präklusion soll ausdrücklich 

nicht eingeführt werden, insbesondere um vorsorgend zu breite Klageerwiderungen zu vermeiden. 

Zu Ziffer 13 (Zu Artikel 1 Nummer 6 (§ 6 Absatz 3 erster Halbsatz UmwRG)) 

Die Bundesregierung stimmt dem Vorschlag des Bundesrates nicht zu. 

Auf die Ausführungen zu Ziffer 9 b) wird verwiesen. 

Zu Ziffer 14 (Zu Artikel 2 (§ 63 Absatz 1 Nummer 2, Absatz 2 Nummer 5 BNatSchG)) 

Die Bundesregierung stimmt dem Vorschlag des Bundesrates nicht zu.  

Eine eventuelle Erweiterung der Mitwirkungsrechte des § 63 des Bundesnaturschutzgesetzes ist nicht Gegenstand 

der vorliegenden Novelle und müsste zuvor intensiv in den betroffenen Fachgremien diskutiert werden. 

Zu Ziffer 15 (Zu Artikel 4 Nummer 1 (§ 9 Absatz 1 Satz 1 Nummer 4 – neu –, Absatz 2 UIG)) 

Die Bundesregierung stimmt dem Vorschlag des Bundesrates nicht zu.  

Die vorgeschlagene Änderung geht über das Regelungsziel der Umsetzung des zitierten Urteils des Bundesver-

waltungsgerichts hinaus. Aus Sicht der Bundesregierung hat sich § 9 Absatz 1 und 2 des Umweltinformationsge-

setzes jenseits dieses aktuellen Urteils in der Praxis bewährt. 

Zu Ziffer 16 (Zu Artikel 4 Nummer 1 (§ 9 Absatz 1 Satz 1a – neu – und Satz 1b – neu – UIG)) 
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Die Bundesregierung stimmt dem Vorschlag des Bundesrates nicht zu. 

Um das Urteil des Bundesverwaltungsgerichts bestmöglich umzusetzen, wird eine Formulierung der entsprechen-

den Anwendung bevorzugt, da hiermit der dritte Leitsatz der Entscheidung 1:1 umgesetzt wird und zusätzlich so 

die bisher ergangene Rechtsprechung zum Informationsfreiheitsgesetz in der Praxis genutzt werden kann. 

Zu Ziffer 17 (Zu Artikel 4 (§ 9 Absatz 1 Satz 3 bis Satz 5, Absatz 1a – neu – UIG)) 

Die Bundesregierung stimmt dem Vorschlag des Bundesrates nicht zu. 

Die vorgeschlagene Änderung geht über das Regelungsziel der Umsetzung des zitierten Urteils des Bundesver-
waltungsgerichts hinaus. Aus Sicht der Bundesregierung hat sich die seit 2006 geltende Formulierung bewährt. 
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